
BVGer A-807/2021 vom 9. März 2021
Bundesverwaltungsgericht, 2021-03-09, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-807_2021

FR: TAF A-807/2021 du 9 mars 2021

IT: TAF A-807/2021 del 9 marzo 2021

Regeste

Verfahrenskosten

Erwägungen

E. 1
A._______, (...)

E. 2
B._______, (...) beide vertreten durch Thomas H. A. Verschuuren Kopfstein, Rechtsanwalt,
(...) Beschwerdeführende, gegen Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV, Dienst für
Informationsaustausch in Steuersachen SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, Vorinstanz.
Gegenstand Amtshilfe (DBA CH-NL); Kostenentscheid. Das Bundesverwaltungsgericht
stellt fest und erwägt, dass die Eidgenössische Steuerverwaltung (nachfolgend: ESTV) am
(...) eine Schlussverfügung gegen A._______ und B._______ (nachfolgend:
Beschwerdeführende) erlassen hat, in der sie dem Belastingdienst der Niederlande gestützt
auf dessen Ersuchen vom (...) Amtshilfe geleistet hat, dass die Beschwerdeführenden am 5.
Oktober 2017 gegen diese Schlussverfügung beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde
erhoben haben, dass das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil A-5687/2017 vom 17.
August 2018 die Beschwerde gutgeheissen, die Schlussverfügung der ESTV vom (...)
aufgehoben und keine Amtshilfe geleistet hat (Dispositiv-Ziffer 1), dass das
Bundesverwaltungsgericht dabei keine Verfahrenskosten erhoben und angeordnet hat, dass
der von den Beschwerdeführenden geleistete Kostenvorschuss von total Fr. 5'000.- den
Beschwerdeführenden nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet werde
(Dispositiv-Ziffer 2), und die Vorinstanz zur Bezahlung einer Parteientschädigung in der
Höhe von Fr. 7'500.- an die Beschwerdeführerenden verpflichtet hat (Dispositiv-Ziffer 3),
dass die ESTV das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5687/2017 vom 17. August
2018 mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten am 10. September 2018
beim Bundesgericht angefochten und im Wesentlichen die Aufhebung des genannten
Urteils des Bundesverwaltungsgerichts sowie die Bestätigung ihrer Schlussverfügung vom
(...) beantragt hat, dass das Bundesgericht diese Beschwerde mit Urteil 2C_780/2018 vom
1. Februar 2021 im Sinne der Erwägungen gutgeheissen hat, soweit es darauf eingetreten
ist, wobei es das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5687/2017 vom 17 August 2018
aufgehoben und die Schlussverfügung der ESTV vom (...) bestätigt hat, dass es die Sache
zur Neuverlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des
bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahrens an das Bundesverwaltungsgericht
zurückgewiesen hat, dass das Bundesverwaltungsgericht die Verfahrenskosten den Parteien
in der Regel gemäss ihrem Obsiegen und Unterliegen auferlegt (vgl. Art. 63 Abs. 1 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]), dass die
Beschwerdeführenden somit - wie im bundesgerichtlichen Verfahren - auch im



bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahren A-5687/2017 als vollständig unterliegend zu
betrachten sind, dass den Beschwerdeführenden daher die auf Fr. 5'000.- festzusetzenden
Verfahrenskosten im Verfahren A-5687/2017 zu gleichen Teilen und unter solidarischer
Haftung aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1 VwVG), dass der von den Beschwerdeführenden
in gleicher Höhe einbezahlte Kostenvorschuss zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu
verwenden ist, dass für das Verfahren A-5687/2017 entsprechend keine
Parteientschädigung zuzusprechen ist (vgl. Art. 64 Abs. 1 VwVG und Art. 7 Abs. 1 des
Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2] e contrario sowie Art. 7 Abs. 3 VGKE),
dass für den vorliegenden Kostenentscheid weder Kosten aufzuerlegen sind noch eine
Parteientschädigung zuzusprechen ist (vgl. Art. 6 Bst. b VGKE und Art. 7 Abs. 3 VGKE;
Urteil des BVGer A-1417/2017 vom 9. März 2017).
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